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Zustimmung zum Abschluss 
der Verwaltungsvereinbarung 

zur Errichtung des 
„Promotionskollegs für angewandte Forschung 

in Nordrhein-Westfalen“
Erlass 

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

Vom 30. November 2020

Anliegender Erlass des Ministeriums für Kultur und 
Wissenschaft wird hiermit bekannt gemacht.
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Ministerium für  
Kultur und Wissenschaft  
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Staatssekretärin 

30. November 2020 
Seite 1 von 4  

 
An die  
 
FH Aachen – University of Applied Sciences 
Postfach 100 560 
52005 Aachen 
 
FH Bielefeld 
Postfach 10 11 13 
33511 Bielefeld 
 
Hochschule Bochum 
Postfach 100741 
44707 Bochum 
 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
Grantham-Allee 20 
53757 Sankt Augustin 
 
Fachhochschule Dortmund – University of Applied Sciences and Arts 
Postfach 10 50 18 
44047 Dortmund 
 
Hochschule Düsseldorf 
Münsterstraße 156 
40476 Düsseldorf 
 
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen 
Neidenburger Straße 43 
45897 Gelsenkirchen 
 
hsg Bochum – Hochschule für Gesundheit 
Gesundheitscampus 6-8 
44801 Bochum 
 
Hochschule Hamm-Lippstadt – University of Applied Sciences 
Marker Allee 76-78 
59063 Hamm 
 
Fachhochschule Südwestfalen – University of Applied Sciences 
Baarstraße 6 
58636 Iserlohn 

 

 

 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft  
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Aktenzeichen: 
231 
bei Antwort bitte angeben 

Annette Storsberg 
 

Völklinger Straße 49 
40221 Düsseldorf 
Telefon 0211 896-4222 
Telefax 0211 896-4555 
poststelle@mkw.nrw.de 
www.mkw.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
S-Bahnen S 8, S 11, S 28 
(Völklinger Straße) 
Rheinbahn Linie 709  
(Georg-Schulhoff-Platz) 
Rheinbahn Linien 706, 707  
(Wupperstraße) 
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Hochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences 
Marie-Curie-Straße 1 
47533 Kleve 
 
Technische Hochschule Köln 
Gustav-Heinemann-Ufer 54 
50968 Köln 
 
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
Campusallee 12 
32657 Lemgo 
 
Hochschule Ruhr West 
Postfach 10 07 55 
45407 Mülheim an der Ruhr 
 
FH Münster University of Applied Sciences 
Hüfferstraße 27 
48149 Münster 
 
Hochschule Niederrhein – Niederrhein University of Applied Sciences 
Reinarzstraße 49 
47805 Krefeld 
 
Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe – Protestant Uni-
versity of Applied Sciences 
Immanuel-Kant-Str. 18 - 20 
44803 Bochum 
 
Technische Hochschule Georg Agricola 
Postfach 10 27 49 
44782 Bochum 
 
KatHO NRW – Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen – Universi-
ty of Applied Sciences 
Wörthstraße 10 
50668 Köln 
 
Rheinische Fachhochschule Köln – University of Applied Sciences 
Schaevenstr. 1 a - b 
50676 Köln 
 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen 
Haidekamp 73 
45886 Gelsenkirchen 
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Zustimmung zum Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zur Er-
richtung des „Promotionskollegs für angewandte Forschung in 
Nordrhein-Westfalen;  
hier: Zustimmungserlass des Ministeriums für Kultur und Wissen-
schaft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Land Nordrhein-Westfalen hat durch die Novellierung des Hoch-
schulgesetzes im Sommer 2019 die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, das zum 1. Januar 2016 gegründete Graduierteninstitut für 
angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen in das sog. „Promoti-
onskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nord-
rhein-Westfalen“ zu überführen, was mit diesem Zustimmungserlass 
umgesetzt wird.  

In diesem Sinne stimme ich dem Abschluss der Verwaltungsvereinba-
rung zur Errichtung des „Promotionskollegs für angewandte Forschung 
in Nordrhein-Westfalen“ (nachfolgend: Promotionskolleg) in der mir vor-
gelegten Fassung zu. Die vorgenannte Verwaltungsvereinbarung und 
dieser Zustimmungserlass werden im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekanntgemacht werden, wodurch die juristische Per-
son des Promotionskollegs gemäß § 77a Absatz 3 Satz 4 Hochschulge-
setz entsteht.  

Mit der Errichtung des Promotionskollegs werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass dem Promotionskolleg zukünftig das Promoti-
onsrecht verliehen werden kann. Dafür muss gutachterlich die wissen-
schaftliche Gleichwertigkeit im Verhältnis zum Maßstab der Promotion 
an Universitäten in staatlicher Trägerschaft festgestellt sein, wodurch 
die hohen qualitativen Ansprüche an die wissenschaftliche Qualität der 
Promotionen gesichert werden. Es ist vorgesehen, den Wissenschafts-
rat mit einem entsprechenden Gutachten zu beauftragen. 
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Seite 4 von 4 Der Gründungsakt stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um in Nord-
rhein-Westfalen Promotionen an einem von den Fachhochschulen ge-
tragenen Promotionskolleg ablegen zu können und trägt damit zur Stär-
kung der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Annette Storsberg 

 

 
 

– MBl. NRW. 2020 S. 788
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Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung des 
„Promotionskollegs für angewandte Forschung in 

Nordrhein-Westfalen“
Bekanntmachung

des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

Vom 30. November 2020

Präambel

§ 1  Errichtung des Promotionskollegs für angewandte 
Forschung in Nordrhein-Westfalen

Teil 1
Rechtsstellung und Aufgaben 
des Promotionskollegs NRW

§ 2  Rechtsstellung des Promotionskollegs NRW

§ 3  Aufgaben des Promotionskollegs NRW

§ 4  Pfl ichten der Trägerhochschulen

§ 5  Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre und 
Promotionsstudium 

§ 6  Gegliedertes Promotionsstudium; Qualitäts-
sicherung und Evaluation; Berichtswesen

Teil 2
Mitgliedschaft und Mitwirkung

Kapitel 1
Mitgliedschaft

§ 7  Mitglieder und Angehörige

§ 8  Professorale Mitglieder

§ 9  Kollegpersonal

§ 10  Promovierende

Kapitel 2
Mitwirkung

§ 11 Zusammensetzung der Gremien

§ 12 Verfahrensgrundsätze

§ 13 Wahlen zu den Gremien

Teil 3
Die Organisation des Promotionskollegs NRW

Kapitel 1
Die zentrale Organisation des Promotionskollegs NRW

§ 14  Zentrale Organe

§ 15  Trägerversammlung

§ 16  Vorstand

§ 17  Kollegwahlversammlung

§ 18  Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes

§ 19  Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzender

§ 20  Geschäftsführerin oder Geschäftsführer; 
 Verwaltung

§ 21  Kollegsenat

§ 22  Wissenschaftlicher Beirat

§ 23  Gleichstellung; Gleichstellungsbeauftragte

Kapitel 2
Die dezentrale Organisation des Promotionskollegs NRW

§ 24  Abteilungen

§ 25  Direktorin oder Direktor der Abteilung

§ 26  Abteilungsrat

§ 27  Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebs-
einheiten

Teil 4
Das Kollegvermögen und die Wirtschaftsführung

des Promotionskollegs NRW

§ 28  Kollegvermögen, Zuwendungen

§ 29  Wirtschaftsführung

Teil 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 30  Übergangsbestimmungen hinsichtlich der 
 Beschäftigten, Rechte und Gegenstände

§ 31  Übergangsbestimmungen hinsichtlich der 
 Überführung des Graduierteninstituts

§ 32  Übergangsbestimmungen hinsichtlich der 
 Mitgliedschaften

§ 33  Aufl ösung des Promotionskollegs NRW

§ 34  Inkrafttreten; Kündigung; Ministerium; 
 salvatorische Klausel

Präambel

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) 
in Nordrhein-Westfalen vereinbaren auf Grundlage die-
ses Dokuments ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Promotion und der Forschung im Rahmen des Promo-
tionskollegs NRW. Sie tun dies im 50. Jahr ihres Beste-
hens und ihrer kontinuierlichen Entwicklung sowie im 
Bewusstsein ihrer Verantwortung für die Weiterentwick-
lung der Wissenschaft in Verbindung mit Anwendungs-
orientierung und Innovationsförderung zur Bewältigung 
gesellschaftlicher Herausforderungen.

Die HAW bieten mit dieser Zusammenarbeit ihren fä-
higsten Absolventinnen und Absolventen sowie weiteren 
für eine Promotion qualifi zierten Personen einen Weg zur 
Fortsetzung ihres wissenschaftlichen Bildungswegs im 
Profi l der HAW mit der Perspektive einer Berufstätigkeit 
innerhalb und außerhalb des Wissenschaftssystems. Sie 
fördern damit den für sie notwendigen wissenschaft-
lichen Nachwuchs für die anwendungsorientierte For-
schung und eröffnen zugleich auch perspektivisch den 
Weg zur Professur. 

Mit hervorragenden Forschungsleistungen und 25 Jahren 
Erfahrung bei kooperativen Promotionen sind die HAW in 
der Lage und bereit, weitere Verantwortung für die Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu überneh-
men. Hierfür steht das Promotionskolleg NRW. Einerseits 
zielt es darauf, gemeinsam mit den Universitäten die ko-
operativen Promotionen weiter auszubauen. Andererseits 
gelingt dies durch die Ausübung eines eigenen Promo-
tionsrechts des Promotionskollegs NRW, das in interdiszi-
plinären und an das Profi l der HAW angepassten Promo-
tionsprogrammen umgesetzt wird. Diese Programme spie-
geln die hohe Forschungskompetenz der Gemeinschaft der 
HAW wider. Den Promovierenden eröffnen sie dadurch 
den wissenschaftlichen, inter- und transdisziplinären Dis-
kurs auch über Hochschulgrenzen hinweg. 

Die Qualität der Promotionen wird umfassend abgesi-
chert, wozu in dieser Vereinbarung die Grundlagen gelegt 
werden. Dazu zählen die an Forschung orientierten Mit-
gliedschaftskriterien, eine Verpfl ichtung der Hochschulen 
zur Schaffung eines Umfelds für Promotionen sowie ein 
Evaluationssystem unter Einbezug eines wissenschaft-
lichen Beirats. Weitere qualitätssichernde Elemente wer-
den in den Ordnungen des Promotionskollegs NRW im-
plementiert. Das Promotionskolleg NRW orientiert sich an 
höchsten Qualitätsstandards und bewegt sich damit im 
nationalen sowie internationalen Kontext von Promotio-
nen, verfolgt zugleich aber einen innovativen, auf den 
Kompetenzen der HAW und ihrer vernetzten Zusammen-
arbeit aufbauenden Weg.

§ 1
Errichtung des Promotionskollegs 

für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen

(1) Als Trägerinnen errichten 

1.  die FH Aachen – University of Applied Sciences

2.  die FH Bielefeld, 
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3.  die Hochschule Bochum, 

4.  die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 

5.  die Fachhochschule Dortmund – University of 
 Applied Sciences and Arts, 

6.  die Hochschule Düsseldorf, 

7.  die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, 
Recklinghausen 

8.  die hsg Bochum – Hochschule für Gesundheit, 

9.  die Hochschule Hamm-Lippstadt – University of 
Applied Sciences,

10.  die Fachhochschule Südwestfalen – University of 
Applied Sciences, 

11.  die Hochschule Rhein-Waal – University of Applied 
Sciences, 

12.  die Technische Hochschule Köln, 

13.  die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 

14.  die Hochschule Ruhr West, 

15.  die FH Münster University of Applied Sciences, 

16.  die Hochschule Niederrhein – Niederrhein 
 University of Applied Sciences, 

17.  die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe – Protestant University of Applied Sciences,

18.  die Technische Hochschule Georg Agricola, 

19.  die KatHO NRW – Katholische Hochschule Nord-
rhein-Westfalen – University of Applied Sciences, 

20.  die Rheinische Fachhochschule Köln – University of 
Applied Sciences und 

21.  die Hochschule für Polizei und öffentliche 
 Verwaltung Nordrhein-Westfalen

(Trägerhochschulen) eine rechtsfähige Körperschaft des 
öffentlichen Rechts unter dem Namen „Promotionskol-
leg für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen“ 
(Promotionskolleg NRW). 

(2) Nach §  77a Absatz  3 Satz  4 des Hochschulgesetzes 
entsteht die Körperschaft mit dem Tag der Bekannt-
machung des Zustimmungserlasses oder mit dem Tag, 
welcher in diesem Erlass als Errichtungstag bestimmt 
ist.  

(3) Die Körperschaft hat ihren Sitz in Bochum.

Teil 1
Rechtsstellung und Aufgaben 
des Promotionskollegs NRW 

§ 2
Rechtsstellung des Promotionskollegs NRW

(1) Das Promotionskolleg ist eine rechtsfähige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts nach § 77a Absatz 3 Satz 4 
des Hochschulgesetzes und hat das Recht der Selbst-
verwaltung im Rahmen der Gesetze und nimmt die ihm 
obliegenden Aufgaben als Selbstverwaltungsangelegen-
heiten wahr. Soweit diese Vereinbarung nichts anderes 
zulässt, erledigt das Promotionskolleg seine Aufgaben in 
öffentlich-rechtlicher Weise. 

(2) Das Promotionskolleg erlässt die zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben erforderlichen Ordnungen. Alle Ordnungen 
sowie zu veröffentlichenden Beschlüsse gibt das Promo-
tionskolleg in einem Verkündungsblatt bekannt, dessen 
Erscheinungsweise in der Grundordnung des Promoti-
onskollegs NRW festzulegen ist. Die Grundordnung kann 
bestimmen, dass das Verkündungsblatt zusätzlich oder 
ausschließlich in Gestalt einer elektronischen Ausgabe 
erscheint, die über öffentlich zugängliche Netze angebo-
ten wird. In diesem Fall gilt § 19 Absatz 2 des E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 551) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend. Die Grundordnung regelt auch das Verfahren 
und den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ordnungen. 
Promotionsordnungen sind vor ihrer Veröffentlichung 
vom Vorstand auf ihre Rechtmäßigkeit einschließlich ih-
rer Vereinbarkeit mit dem Kollegentwicklungsplan zu 
überprüfen. 

(3) Das Promotionskolleg NRW besitzt das Recht, privat-
rechtliche Beschäftigungsverhältnisse einzugehen. 

(4) Das Promotionskolleg NRW führt ein Dienstsiegel 
und kann sich ein Wappen geben. 

§ 3
Aufgaben des Promotionskollegs NRW

(1) Das Promotionskolleg NRW dient der Durchführung 
von Promotionen der Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften in Nordrhein-Westfalen.

(2) Das Promotionskolleg NRW führt die Promotionen 
durch, unterstützt das kooperative Promotionsstudium, 
berät die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
Universitäten, Professorinnen und Professoren sowie die 
Promovierenden hinsichtlich der Durchführung und be-
richtet dem Ministerium regelmäßig über den Stand. 

(3) Soweit das Ministerium dem Promotionskolleg NRW 
oder einzelnen seiner Abteilungen auf der Grundlage ei-
ner Begutachtung durch den Wissenschaftsrat oder einer 
vergleichbaren, vom Ministerium benannten Einrich-
tung, das Promotionsrecht verliehen hat, obliegt dem 
Promotionskolleg NRW die Durchführung des Promo-
tionsverfahrens und die Verleihung des Doktorgrades. 
Das Promotionsstudium wird an denjenigen Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften durchgeführt, an der 
die promovierende Person sich den Nachweis zu ihrer 
Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit 
im Sinne des § 67 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Hochschul-
gesetzes erarbeitet und vor Ort betreut wird. 

(4) Das Promotionsgeschehen nach Absatz  2, Teilsatz 1, 
fi ndet in einer netzwerkartigen Struktur zwischen dem 
Promotionskolleg NRW und denjenigen Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften statt, an denen das Promoti-
onsstudium erfolgt. 

(5) Das Promotionskolleg NRW bietet in Zusammenwir-
ken mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten seinen Promovierenden angemessene, auf die Promo-
tion vorbereitende forschungsorientierte Studien an und 
ermöglicht ihnen den Erwerb von akademischen Schlüs-
selqualifi kationen. Darüber hinaus führt das Promo-
tionskolleg NRW Tagungen durch und trägt dem wissen-
schaftlichen Austausch Rechnung. 

(6) Darüber hinaus hat das Promotionskolleg NRW die 
Aufgabe

1.  an kooperativen Promotionen interessierte Absolven-
tinnen und Absolventen sowie Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften und Universitäten zusammenzuführen,  

2.  die wissenschaftliche Qualifi kation von Doktorandin-
nen und Doktoranden individuell und fachspezifi sch 
zu fördern und den fachlichen Diskurs zwischen ih-
nen zu unterstützen,  

3.  Angebote zum Ausbau wissenschaftlicher Schlüssel-
qualifi kationen zu vernetzen, zu entwickeln und für 
Doktorandinnen und Doktoranden zur Verfügung zu 
stellen,  

4.  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften und Universi-
täten hochschulübergreifend als mögliche Betreuerin-
nen und Betreuer, mögliche Gutachterinnen und Gut-
achter sowie mögliche Prüferinnen und Prüfer im 
Rahmen von Promotionsverfahren fachlich zu vernet-
zen, 

5.  auf fachbezogene einheitliche Standards für Promoti-
onsverfahren einschließlich einer fachbezogenen Qua-
litätssicherung hinzuwirken sowie 

6.  Promotionsverfahren zu dokumentieren. 

(7) Das Promotionskolleg NRW fördert bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt 
auf die Beseitigung der für Frauen bestehenden Nach-
teile hin. Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen sind 
die geschlechtsspezifi schen Auswirkungen zu beachten 
(Gender Mainstreaming). Das Promotionskolleg NRW 
trägt der Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Manage-
ment) sowie den berechtigten Interessen ihres Personals 
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an guten Beschäftigungsbedingungen angemessen Rech-
nung. 

(8) Das Promotionskolleg NRW wirkt an der sozialen För-
derung der Promovierenden mit. Es berücksichtigt mit 
angemessenen Vorkehrungen die besonderen Bedürfnisse 
Promovierender und Beschäftigter mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung oder mit Verantwortung für nahe 
Angehörige mit Pfl ege- oder Unterstützungsbedarf sowie 
mit Kindern. Es fördert die Vereinbarkeit von Promotion, 
Beruf und Erziehung für die Promovierenden und Be-
schäftigten mit Kindern, insbesondere durch eine ange-
messene Betreuung dieser Kinder. 

(9) Das Promotionskolleg NRW fördert die regionale, eu-
ropäische und internationale Zusammenarbeit, insbe-
sondere im Hochschulbereich. 

(10) Zur Erfüllung der Zwecke nach den Absätzen 1 bis 
8 wirkt das Promotionskolleg NRW mit den Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, Universitäten und ande-
ren Forschungseinrichtungen zusammen. Hierzu unter-
stützt das Promotionskolleg NRW den hochschulüber-
greifenden wissenschaftlichen Diskurs unter den Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften und Universitäten. Zur 
Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 und Absatz 3 schlie-
ßen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit 
dem Promotionskolleg NRW eine Kooperationsvereinba-
rung nach § 67b Absatz 4. 

§ 4
Pfl ichten der Trägerhochschulen 

Die Trägerinnen des Promotionskollegs NRW sind ver-
pfl ichtet, 

1.  sich an der Erfüllung der Aufgaben des Promotions-
kollegs NRW aktiv, insbesondere durch Entrichtung 
des jährlichen Zuschusses nach § 28 Absatz 1, zu be-
teiligen,  

2.  ihre Qualifi kationsangebote für Promovierende, die 
Mitglieder des Promotionskollegs NRW sind, zu öff-
nen,  

3.  ihre wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebs-
einheiten, soweit es hinsichtlich der Auslastung und 
rechtlich möglich ist, für Promovierende sowie Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mitglieder 
oder Angehörige des Promotionskollegs NRW sind, zu 
öffnen,  

4.  im Rahmen des rechtlich Möglichen ein Arbeitsum-
feld zu gestalten, das eine wissenschaftliche Tätigkeit 
ihrer Mitglieder und Angehörigen fördert,  

5.  die Bereitschaft ihrer Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer zu fördern, an der Verwirklichung 
der Aufgaben des Promotionskollegs NRW mitzuwir-
ken. 

§ 5
Freiheit in Wissenschaft, Forschung, Lehre 

und Promotionsstudium 

Hinsichtlich der Freiheit in Wissenschaft, Forschung, 
Lehre und Promotionsstudium gilt § 4 des Hochschulge-
setzes entsprechend. 

§ 6
Gegliedertes Promotionsstudium;

Qualitätssicherung und Evaluation;
Berichtswesen 

(1) Soweit das Promotionskolleg NRW das Promotions-
studium im Sinne des §  67 Absatz  2 Satz  2 des Hoch-
schulgesetzes als Studiengang durchführt und es in die-
sem Falle durch einen vorhergehenden Masterabschluss 
gliedert, gelten hinsichtlich dieses Studienganges die 
Vorschriften des Hochschulgesetzes, insbesondere §  7 
Absatz 1 des Hochschulgesetzes. 

(2) Hinsichtlich der Qualitätssicherung durch Evalua-
tion gilt § 7 Absatz 2 des Hochschulgesetzes für die ge-
samte Tätigkeit des Kollegs entsprechend. 

(3) Das Ministerium kann insbesondere für Zwecke des 
Controllings, der Evaluierung und der Statistik anony-

misierte Daten bei dem Promotionskolleg NRW anfor-
dern. Personenbezogene Daten der Mitglieder des Kol-
legs dürfen nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen angefordert werden. § 77a Absatz 5 
bleibt jeweils unberührt.

Teil 2
Mitgliedschaft und Mitwirkung

Kapitel 1
Mitgliedschaft

§ 7
Mitglieder und Angehörige 

(1) Mitglieder des Promotionskollegs NRW sind 

1.  die Mitglieder des Vorstandes,

2.  die Direktorinnen und Direktoren der Abteilungen,

3.  die aufgenommenen Professorinnen und Professoren 
nach § 8,

4.  das an ihm nicht nur vorübergehend oder gastweise 
hauptberufl ich tätige Promotionskollegpersonal nach 
§ 9 sowie

5.  die aufgenommenen Promovierenden nach § 10.

Hinsichtlich der Bestimmung der hauptberufl ichen Tä-
tigkeit gilt §  9 Absatz  1 Satz  2 des Hochschulgesetzes 
und hinsichtlich der Bestimmung der nicht nur vorüber-
gehenden Tätigkeit § 9 Absatz 1 Satz 3 des Hochschulge-
setzes. 

(2) Dem Promotionskolleg NRW gehören an ohne Mit-
glieder zu sein die nebenberufl ich, vorübergehend oder 
gastweise an ihm Tätigen sowie diejenigen Personen, die 
das Promotionskolleg NRW in seiner Grundordnung zu 
Angehörigen bestimmt. Sie nehmen an Wahlen nicht teil. 

(3) Hinsichtlich der Rechte und Pfl ichten der Mitglieder 
und Angehörigen gilt § 10 des Hochschulgesetzes für das 
Promotionskolleg NRW entsprechend. 

§ 8
Professorale Mitglieder 

(1) Professorinnen und Professoren sowie habilitierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Trägerhochschulen 
werden auf Antrag Mitglied des Promotionskollegs NRW, 
wenn sie von der Trägerhochschule, an der sie als Profes-
sorin oder Professor bzw. habilitierte Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter beschäftigt sind, an das Promotionskolleg 
NRW nach Maßgabe des Absatzes 2 unter Beachtung der 
dienst- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen entsandt 
werden und der Vorstand nach Maßgabe des Absatzes 3 
die entsandte Person beruft und in das Promotionskolleg 
NRW aufnimmt. Professorinnen und Professoren nicht-
staatlicher Hochschulen können nach Maßgabe der Ko-
operationsvereinbarung nach §  67b Absatz  4 Satz  3 
Halbsatz 2 des Hochschulgesetzes Mitglied werden; das 
Gleiche gilt für Professorinnen und Professoren anderer 
Hochschulen. 

(2) Die Entsendung nach Absatz 1 setzt voraus, dass 

1.  die Professorin oder der Professor bzw. die habili-
tierte Mitarbeiterin oder der habilitierte Mitarbeiter, 
die oder der entsandt werden soll, in ihrer oder seiner 
Person die Gewähr bietet, dass die Betreuung der Pro-
motion und die Durchführung des Promotionsverfah-
rens den Anforderungen des § 67 Absatz 1 des Hoch-
schulgesetzes gerecht werden, und 

2.  die Professorin oder der Professor bzw. die habili-
tierte Mitarbeiterin oder der habilitierte Mitarbeiter 
die Bereitschaft und die Befähigung hat, an Promo-
tionsverfahren mitzuwirken, indem sie oder er die Er-
bringung der Promotionsleistungen von Doktorandin-
nen und Doktoranden betreut, deren Dissertation be-
gutachtet oder deren weitere Prüfungsleistungen 
bewertet. 

Die Befähigung nach Satz 1 setzt voraus, dass die Profes-
sorin oder der Professor bzw. die habilitierte Mitarbeite-
rin oder der habilitierte Mitarbeiter über die Einstel-
lungsvoraussetzungen als Professorin oder Professor hin-
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aus sichtbare Forschungsleistungen erbracht hat und sich 
gegenwärtig aktiv wissenschaftlich betätigt; sie oder er 
muss anlässlich seines oder ihres Antrages auf Aufnahme 
in das Promotionskolleg NRW diesen Nachweis führen.  

(3) Der Vorstand beruft die entsandte Professorin oder 
den entsandten Professor bzw. die habilitierte Mitarbei-
terin oder den habilitierten Mitarbeiter. Dabei stellt er 
unter Einbeziehung von fachwissenschaftlichen Bewer-
tungen aus den Abteilungen des Promotionskollegs NRW 
oder anhand von anderen fachwissenschaftlichen Bewer-
tungen fest, ob die Voraussetzungen für die Mitglied-
schaft nach Absatz 2 vorliegen und trifft sodann die Ent-
scheidung über die Aufnahme in das Promotionskolleg 
NRW. Der Vorstand teilt mit seiner Entscheidung die 
Gründe mit; die fachwissenschaftlichen Bewertungen 
werden nicht offengelegt. Er kann die Berufung und die 
Aufnahme in das Promotionskolleg NRW zudem verwei-
gern, wenn diese mit dem Promotionskollegentwick-
lungsplan nicht vereinbar sind oder sonstige Gründe in 
der Person vorliegen, die eine Berufung oder eine Bestä-
tigung unstatthaft machen. Bestehen Zweifel, ob die Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, kann der Vor-
stand den Vorschlag zudem an die Hochschule mit der 
Bitte um weitere Veranlassung zurückgeben; in diesem 
Falle prüft die Hochschule erneut.

(4) Die Mitgliedschaft im Promotionskolleg NRW eröff-
net keinen Anspruch auf Mitwirkung an einem koopera-
tiven Promotionsverfahren; Kooperationsvereinbarungen 
mit Universitäten können für die Mitwirkung weitere 
Kriterien festlegen. 

(5) Der Vorstand kann jederzeit prüfen, ob die Vorausset-
zungen nach Absatz 2 bei dem professoralen Mitglied des 
Promotionskollegs NRW vorliegen. Liegen sie nicht mehr 
vor, trifft er die Entscheidung über den Ausschluss aus dem 
Promotionskolleg NRW. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 9
Kollegpersonal

(1) Das Kollegpersonal des Promotionskollegs NRW be-
steht aus 

1.  den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 
den Auszubildenden, mit denen das Promotionskolleg 
NRW ein arbeits- oder ausbildungsvertragliches Be-
schäftigungsverhältnis begründet hat, sowie  

2.  den Beschäftigten, die an das Promotionskolleg NRW 
von den Trägerhochschulen auf eine nicht nur geringe 
Zeit abgeordnet worden sind oder gestellt werden. 

Das Promotionskolleg NRW wird in den Arbeits- und 
Auszubildendenverträgen vereinbaren, dass die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Auszubilden-
den des Promotionskollegs NRW sich den Bestimmungen 
dieser Vereinbarung und den auf deren Grundlage erlas-
senen Bestimmungen unterwerfen. 

(2) Das Promotionskolleg NRW tritt dem Arbeitgeber-
verband des Landes bei. Bis zum Beitritt wendet es die 
Beschlüsse des Arbeitgeberverbands des Landes an. 

(3) Die bei einer Hochschule oder beim Land in einem 
Beamten-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurück-
gelegten Zeiten werden bei einer Einstellung in den 
Dienst des Promotionskollegs NRW so angerechnet, als 
ob sie beim Promotionskolleg NRW zurückgelegt worden 
wären. Die beim Promotionskolleg NRW in einem Beam-
ten-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zurückgeleg-
ten Zeiten werden bei einer Einstellung in den Dienst ei-
ner Hochschule so angerechnet, als wenn sie bei dieser 
Hochschule zurückgelegt worden wären. Das Promoti-
onskolleg NRW wird das Land darum bitten zuzusi-
chern, dass Gleiches auch bei einer Einstellung in den 
Dienst des Landes gilt. 

(4) Das Promotionskolleg NRW wird das Land darum 
bitten zuzusichern, dass Beschäftigte des Promotionskol-
legs NRW Einrichtungen und Angebote des Landes im 
gleichen Umfang und zu den gleichen Bedingungen in 
Anspruch nehmen können wie Beamtinnen und Beamte 
des Landes. 

(6) Hinsichtlich betriebsbedingter Kündigungen gilt § 34 
Absatz 4 des Hochschulgesetzes für das Promotionskol-
leg NRW entsprechend. 

(7) Das Promotionskolleg NRW sichert die rechtlichen 
und tatsächlichen Voraussetzungen, die für eine Beteili-
gungsvereinbarung mit der Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL) für alle nach deren Satzung 
versicherbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erforderlich sind. Das Promotionskolleg NRW haftet für 
Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern des Promotionskollegs NRW, die daraus 
folgen, dass eine Beteiligungsvereinbarung zwischen der 
VBL und dem Promotionskolleg NRW nicht zustande 
kommt oder das Promotionskolleg NRW seiner Siche-
rungsverpfl ichtung nach Satz  1 nicht nachkommt. Der 
Umfang der Haftung ist höchstens auf die Höhe der 
Leistungen beschränkt, die die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Rahmen der Pfl ichtversicherung gegen-
über der VBL hätten, wenn die Beteiligungsvereinbarung 
zwischen dem Promotionskolleg NRW und der VBL zum 
Tag der Errichtung des Promotionskollegs NRW wirk-
sam werden würde. Die Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend für den Zeitraum zwischen dem Ende des Tages, 
welcher dem Tag der Errichtung des Promotionskollegs 
NRW vorangeht, und dem Tag, der auf den Tag der 
rechtsgültigen Unterzeichnung der Beteiligungsverein-
barung folgt. 

§ 10
Promovierende 

(1) Die Promovierenden des Promotionskollegs NRW 
sind diejenigen Zugangsberechtigten nach § 67 Absatz 4 
des Hochschulgesetzes, die auf ihren Antrag hin von der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften dem Promo-
tionskolleg NRW benannt und von diesem als Mitglied 
aufgenommen worden sind. Leitkriterien für die Ent-
scheidung über die Benennung und die Aufnahme sind 
das wissenschaftliche Potential der antragstellenden 
Person, ein anspruchsvolles und innovatives Dissertati-
onsprojekt sowie dessen Einbindung in das wissen-
schaftliche Profi l der jeweiligen Abteilung. Der Vorstand 
stellt anhand geeigneter Nachweise fest, ob die Voraus-
setzungen für die Aufnahme vorliegen, und trifft die Ent-
scheidung über die Aufnahme in das Promotionskolleg 
NRW. Das Nähere zur Aufnahme regelt die Mitglieder-
ordnung. 

(2) Die nach Absatz  1 benannten und aufgenommenen 
Personen, die nicht kooperativ promovieren, werden als 
Doktorandinnen oder Doktoranden sowohl an dem Pro-
motionskolleg NRW als auch an derjenigen Hochschule 
für angewandte Wissenschaften eingeschrieben, an der 
sie als promovierende Person betreut werden. Das Nä-
here regelt die Einschreibungsordnung, die zudem die 
Einschreibung in angemessenem Umfang befristen kann. 
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften nach 
Satz  1 und das Promotionskolleg NRW gewährleisten, 
dass die Befristungen der Einschreibungen bei beiden 
Körperschaften zeitlich gleichlaufen. Im Übrigen gilt 
§  67 Absatz  5 Satz  3 des Hochschulgesetzes entspre-
chend. 

(3) Der Vorstand stellt anhand geeigneter Nachweise 
fest, ob die Voraussetzungen für die Aufnahme nicht 
mehr vorliegen, und trifft die Entscheidung über den 
Ausschluss aus dem Promotionskolleg NRW. Das Nähere 
regelt die Einschreibungsordnung. 

Kapitel 2
Mitwirkung 

§ 11
Zusammensetzung der Gremien 

(1) Für die Vertretung in den Gremien bilden 

1.  die Professorinnen und Professoren nach § 8 (Gruppe 
der professoralen Mitglieder), 

2.  das Kollegpersonal nach § 9 (Gruppe des Kollegperso-
nals) und 

3.  die Promovierenden nach § 10 (Gruppe der Promovie-
renden)

jeweils eine Gruppe. 

(2) Soweit diese Vereinbarung keine andere Regelung 
enthält, müssen in den Gremien mit Entscheidungsbe-
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fugnissen alle Mitgliedergruppen vertreten sein; sie wir-
ken nach Maßgabe von Satz  2 grundsätzlich stimmbe-
rechtigt an den Entscheidungen der Gremien mit. Art 
und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitglieder-
gruppen sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der 
Gremien bestimmen sich nach deren Aufgabe sowie nach 
der fachlichen Gliederung des Promotionskollegs NRW 
und der Qualifi kation, Funktion, Verantwortung und Be-
troffenheit der Mitglieder des Promotionskollegs NRW. 
In Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegen-
heiten, die die Lehre unmittelbar betreffen, verfügen die 
Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 mindestens über die Hälfte der Stim-
men, in Angelegenheiten, die die Forschung unmittelbar 
betreffen, über die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
des Gremiums; in Gremien mit Beratungsbefugnissen 
bedarf es dieser Stimmenverhältnisse in der Regel nicht. 
Soweit diese Vereinbarung nichts anderes bestimmt, sind 
die entsprechenden Regelungen durch die Grundord-
nung oder nach Maßgabe der Grundordnung zu treffen. 

(3) Hinsichtlich der geschlechtergerechten Zusammen-
setzung von Gremien gilt §  11b des Hochschulgesetzes 
entsprechend. 

§ 12
Verfahrensgrundsätze 

(1) Die Organe haben Entscheidungsbefugnisse. Sons-
tige Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
haben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es in dieser 
Vereinbarung bestimmt ist. Gremien, Funktionsträgerin-
nen und Funktionsträger mit Entscheidungsbefugnissen 
können zu ihrer Unterstützung beratende Gremien 
(Kommissionen) bilden. Gremien mit Entscheidungsbe-
fugnissen können darüber hinaus Untergremien mit je-
derzeit widerrufl ichen Entscheidungsbefugnissen für be-
stimmte Aufgaben (Ausschüsse) einrichten. Die stimmbe-
rechtigten Mitglieder eines Ausschusses werden nach 
Gruppen getrennt von ihren jeweiligen Vertreterinnen 
oder Vertretern im Gremium aus dessen Mitte gewählt. 
Die Grundordnung kann Kommissionen und Ausschüsse 
vorsehen. Bei der Wahrnehmung von Entscheidungsbe-
fugnissen ist § 5 zu beachten. 

(2) Die Sitzungen des Kollegsenats und der Abteilungs-
räte sind grundsätzlich öffentlich. Das Nähere bestimmen 
die jeweiligen Geschäftsordnungen, die bei Wahlen vorse-
hen können, dass die Vorstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten und die darauf bezogene Aussprache nichtöf-
fentlich erfolgen können. Personalangelegenheiten und 
Prüfungssachen werden in nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt. Entscheidungen in Wahlen und in Personalange-
legenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung. Die übri-
gen Gremien tagen grundsätzlich nichtöffentlich. 

(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichen-
den Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum 
darlegen, sofern dieses in der Sitzung vorbehalten wor-
den ist. Das Sondervotum ist in die Niederschrift aufzu-
nehmen. Beschlüssen, die anderen Stellen vorzulegen 
sind, ist das Sondervotum beizufügen. 

(4) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen ein 
Beschluss des an sich zuständigen Gremiums nicht 
rechtzeitig herbeigeführt werden kann, entscheidet die 
oder der Vorsitzende des Gremiums. Das gilt nicht für 
Wahlen. Die oder der Vorsitzende des Gremiums hat dem 
Gremium unverzüglich die Gründe für die getroffene 
Entscheidung und die Art der Erledigung mitzuteilen. 
§ 15 Absatz 9 bleibt unberührt. 

(5) Zur Gewährleistung einer sachgerechten Transpa-
renz innerhalb des Promotionskollegs NRW stellt dieses 
sicher, dass seine Mitglieder und Angehörigen sowie die 
das Promotionskolleg NRW tragenden Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften in angemessenem Umfang 
über die Tätigkeit der Gremien unterrichtet werden. 

(6) Die Gremien des Promotionskollegs NRW können 
sich eine Geschäftsordnung geben. 

§ 13
Wahlen zu den Gremien

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergrup-
pen im Kollegsenat und im Abteilungsrat werden in un-

mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den 
jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt. Das Nä-
here zur Wahl und zur Stellvertretung der gewählten Ver-
treterinnen und Vertreter regelt die Wahlordnung; diese 
kann zudem eine dezentral an den einzelnen Trägerhoch-
schulen durchgeführte Wahl zulassen. 
(2) Treffen bei einem Mitglied eines Gremiums Wahl-
mandat und Amtsmandat zusammen, so ruht für die 
Amtszeit das Wahlmandat. Während dieser Zeit fi nden 
die Stellvertretungsregeln für Wahlmitglieder entspre-
chende Anwendung. 
(3) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit noch kein 
neues Mitglied bestimmt, so übt das bisherige Mitglied 
sein Amt oder seine Funktion weiter aus. Das Ende der 
Amtszeit des nachträglich gewählten Mitgliedes be-
stimmt sich so, als ob es sein Amt rechtzeitig angetreten 
hätte. 
(4) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mit-
glieder eines Gremiums nach Amtsantritt für ungültig 
erklärt, so berührt dieses nicht die Rechtswirksamkeit 
der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen 
des Gremiums, soweit diese vollzogen sind; dies gilt bei 
einer fehlerhaften Besetzung von Gremien entsprechend. 

Teil 3
Die Organisation des Promotionskollegs NRW

Kapitel 1
Die zentrale Organisation des Promotionskollegs NRW 

§ 14
Zentrale Organe 

Zentrale Organe des Promotionskollegs NRW sind 

1.  die Trägerversammlung, 
2.  der Vorstand, 
3.  die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstands-

vorsitzende, 
4.  der Kollegsenat, 
5.  der wissenschaftliche Beirat sowie
6.  die Kollegwahlversammlung. 

§ 15
Trägerversammlung 

(1) Mitglieder der Trägerversammlung sind die Rekto-
rinnen oder Rektoren bzw. Präsidentinnen oder Präsi-
denten der Trägerhochschulen oder die von ihnen be-
nannten Vertreterinnen oder Vertreter. Die Wahl der oder 
des Vorsitzenden sowie der Stellvertretungen regelt die 
Geschäftsordnung der Trägerversammlung.

(2) Die Trägerversammlung legt die Grundsätze der 
Qualitätssicherung nach §  6 Absatz  2 fest und übt die 
entsprechende Kontrollfunktion aus.

(3) Die Trägerversammlung ist zuständig für die Wah-
rung der Aufgaben des Promotionskollegs NRW und 
überwacht dessen wesentlichen wissenschaftlichen, pro-
grammatischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. 
Sie berät den Vorstand und übt die Aufsicht über dessen 
Geschäftsführung, insbesondere über dessen Wirtschafts-
führung, aus. Sie hat ein umfassendes Informationsrecht. 
Zu ihren Aufgaben und Befugnissen gehören ansonsten: 

1.  die Wahl der Mitglieder des Vorstandes als Teil der 
Kollegwahlversammlung nach § 17, 

2.  die Zustimmung zum Promotionskollegentwick-
lungsplan nach § 18 Absatz 3 Satz 2, 

3.  die Billigung von Planungsgrundsätzen nach §  18 
Absatz 3 Satz 1, 

4.  die Entscheidung nach § 18 Absatz 6 Satz 5, 
5.  die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, 
6.  die Festsetzung der Höhe der fi nanziellen Zuschüsse 

der Trägerhochschulen nach § 28 Absatz 1, 
7.  die Zustimmung zum Erlass und zur Änderung der 

Grundordnung nach § 21 Absatz 1 Satz 3, 
8.  die Zustimmung nach § 24 Absatz 5 Satz 5, 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 33 vom 8. Dezember 2020798

9.  Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegen-
heiten der Aufgaben des Promotionskollegs NRW, 
die das gesamte Promotionskolleg NRW betreffen 
oder von grundsätzlicher Bedeutung sind, sowie 

10.  die Feststellung des Jahresabschlusses, die Be-
schlussfassung über die Verwendung des Jahresüber-
schusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetra-
ges und die Entlastung des Vorstandes. 

Die hochschulgesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich 
der Aufgaben und Befugnisse der Organe des Promoti-
onskollegs NRW bleiben unberührt. 
(4) Die Trägerversammlung ist darüber hinaus befugt, 
1.  jederzeit zu beantragen, dass ein anderes Organ einen 

Beschluss fasst oder unterlässt sowie 
2.  ein anderes Organ jederzeit einzuberufen. 
(5) Die Trägerversammlung kann sich vorbehalten, dass 
Rechtsgeschäfte, die über den Rahmen der laufenden Ge-
schäfte hinausgehen und dem Promotionskolleg NRW 
über ein Jahr hinausgehende Verpfl ichtungen auferlegen, 
ihrer Zustimmung bedürfen.
(6) Die Geschäftsordnung der Trägerversammlung kann 
vorsehen, dass für einzelne ihrer Beschlüsse oder für be-
stimmte Arten von Beschlüssen eine qualifi zierte, in der 
Geschäftsordnung geregelte Mehrheit der Stimmen ihrer 
Mitglieder erforderlich ist. 
(7) In Wahrnehmung ihres Informationsrechts nach Ab-
satz 3 Satz 3 kann die Trägerversammlung alle Unterla-
gen des Promotionskollegs NRW einsehen und prüfen. 
Die Wahrnehmung dieser Befugnis kann die Trägerver-
sammlung einzelnen ihrer Mitglieder oder sonstigen 
sachverständigen Personen übertragen. Der Vorstand hat 
der Trägerversammlung mindestens einmal im Jahr im 
Überblick über die Entwicklung der Haushalts- und 
Wirtschaftslage schriftlich zu berichten. Ergeben sich im 
Rahmen der Beaufsichtigung des Vorstandes Beanstan-
dungen, wirkt die Trägerversammlung auf eine promoti-
onskolleginterne Klärung hin. Bei schwerwiegenden Be-
anstandungen unterrichtet sie das Ministerium. 
(8) Die Trägerversammlung tritt mindestens einmal 
jährlich zur Beratung zusammen. 

(9) In Angelegenheiten gemäß Absatz 3 Satz 1, insbeson-
dere Absatz 3 Satz 4 Nummer 2, 3 und 9, können an den 
Beratungen der Trägerversammlung von der Landesrek-
torenkonferenz der Universitäten e. V. benannte Sachver-
ständige und weitere Sachverständige aus nationalen 
Wissenschaftsinstitutionen teilnehmen. Näheres kann 
die Geschäftsordnung der Trägerversammlung regeln. 

(10) Die Trägerversammlung kann sich einen Ausschuss 
(Hauptausschuss) geben, welcher ihre Aufgaben und Be-
fugnisse wahrnimmt, wenn Eile geboten ist. Die Ent-
scheidung des Hauptausschusses ist der Trägerversamm-
lung in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzule-
gen. Sie kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, 
soweit nicht schon Rechte anderer durch die Ausführung 
des Beschlusses entstanden sind. 

§ 16
Vorstand 

(1) Dem Vorstand gehören an 

1.  die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvorsit-
zende als Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2.  nach Maßgabe der Grundordnung bis zu drei weitere 
Vorstandsmitglieder sowie 

3.  mit beratender Stimme die Geschäftsführerin oder 
der Geschäftsführer. 

(2) Die Grundordnung kann vorsehen, 

1.  dass die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvor-
sitzende die Richtlinien für die Erledigung der Aufga-
ben des Vorstandes festlegen kann, 

2.  dass Beschlüsse des Vorstandes nicht gegen die 
Stimme der oder des Vorstandsvorsitzenden gefasst 
werden können. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes müssen eine abge-
schlossene Hochschulausbildung und eine der Aufgaben-
stellung angemessene Leitungserfahrung besitzen. 

(4) Soweit die Grundordnung keine längeren Amtszeiten 
vorsieht, betragen die erste Amtszeit der Mitglieder des 
Vorstandes nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sechs Jahre 
und weitere Amtszeiten vier Jahre. Wiederwahl ist zuläs-
sig. Die Grundordnung kann vorsehen, dass die Amtszeit 
der weiteren Vorstandsmitglieder spätestens mit der 
Amtszeit der oder des Vorstandsvorsitzenden endet. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes nach Absatz  1 Num-
mer 1 und 2 werden von der Kollegwahlversammlung mit 
der Mehrheit der Stimmen des Gremiums und zugleich 
mit der Mehrheit der Stimmen innerhalb seiner beiden 
Hälften gewählt; in einem dritten Wahlgang ist gewählt, 
wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglie-
der und zugleich die Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder ihrer beiden Hälften auf sich vereint. Zwei 
Mitglieder des Vorstandes müssen der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer der Trägerhoch-
schulen angehören. Die Wahl des oder der Vorstandsvor-
sitzenden kann von einer Findungskommission vorberei-
tet werden; zu dieser regelt die Wahlordnung das Nähere. 
Die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder erfolgt auf 
Vorschlag der oder des Vorstandsvorsitzenden oder der 
oder des designierten Vorstandsvorsitzenden. 

(6) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird 
vom Vorstand im Einvernehmen mit der Trägerversamm-
lung und im Benehmen mit dem Kollegsenat bestellt. 

(7) Die Kollegwahlversammlung kann die Mitglieder des 
Vorstandes nach Absatz  1 Nummer  1 und 2 mit der 
Mehrheit von fünf Achteln ihrer Stimmen abwählen. Die 
Wahl eines neuen Mitglieds soll unverzüglich nach Maß-
gabe des Absatzes 5 erfolgen. 

(8) Das Verfahren zur Wahl und zur Abwahl regelt das 
Promotionskolleg NRW in der Grundordnung. 

§ 17
Kollegwahlversammlung

(1) Die Kollegwahlversammlung wählt die Mitglieder 
des Vorstands gemäß § 16 und wählt diese ab; ihr gehö-
ren zur einen Hälfte sämtliche Mitglieder des Kolleg-
senats und zur anderen Hälfte sämtliche Mitglieder der 
Trägerversammlung an. Die Mitglieder der Kollegwahl-
versammlung, die zugleich Mitglieder des Kollegsenats 
sind, haben Stimmrecht, wenn sie auch im Kollegsenat 
stimmberechtigt sind. Die Mitglieder der Kollegwahlver-
sammlung, die zugleich Mitglieder der Trägerversamm-
lung sind, haben Stimmrecht. 

(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Kollegwahlver-
sammlung ist die oder der Vorsitzende der Trägerver-
sammlung, stellvertretende Vorsitzende oder stellvertre-
tender Vorsitzender der Kollegwahlversammlung ist die 
oder der Vorsitzende des Kollegsenats. 

(3) Die Stimmen der beiden Hälften der Mitglieder der 
Kollegwahlversammlung stehen in gleichem Verhältnis 
zueinander. Hierzu werden die Stimmen derjenigen, die 
stimmberechtigte Mitglieder des Kollegsenats sind, und 
die Stimmen derjenigen, die der Trägerversammlung an-
gehören, durch Multiplikation mit einem ganzzahligen 
Faktor gewichtet, der das kleinste gemeinsame Vielfache 
ergibt.

§ 18
Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 

(1) Der Vorstand leitet das Promotionskolleg NRW. In Aus-
übung dieser Aufgabe obliegen ihm alle Angelegenheiten 
und Entscheidungen des Promotionskollegs NRW, für die in 
diesem Gesetz nicht ausdrücklich eine andere Zuständig-
keit festgelegt ist. Er ist insbesondere zuständig für: 

1.  die Ausführung des Kollegentwicklungsplans, 

2.  den Beschluss über die Verwendung der Mittel des 
Promotionskollegs NRW, 

3.  die Entscheidung über Art und Umfang der Zusam-
menarbeit des Promotionskollegs NRW mit Hoch-
schulen und Abschluss von Vereinbarungen des Pro-
motionskollegs NRW mit Hochschulen,  

4.  die Förderung des Austauschs unter den Direktorin-
nen und Direktoren sowie den Hochschullehrerinnen 
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und Hochschullehrern der verschiedenen Abteilun-
gen,  

5.  die Erteilung von Weisungen an die Geschäftsfüh-
rung zur Aufgabenerfüllung, 

6.  die Durchführung der Evaluation, 

7.  die Vorbereitung der Sitzungen der Trägerversamm-
lung, des Kollegsenats und des wissenschaftlichen 
Beirats, 

8.  die Ausführung der Beschlüsse der Trägerversamm-
lung und des Kollegsenats, 

9.  die Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit des Promo-
tionskollegs NRWs, 

10.  die Entscheidung in Zweifelsfällen über die Zustän-
digkeit der Gremien, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger. 

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorstandsvor-
sitzenden oder des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 

(2) Die Entscheidungen über Art und Umfang der Zu-
sammenarbeit mit Universitäten und der Abschluss von 
Vereinbarungen mit Universitäten nach Absatz 1 Satz 3 
Nummer 3 erfolgen unter Berücksichtigung des gelebten 
fachlichen Austausches der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer der Abteilungen des Promotionskollegs 
NRW mit den Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern der Universitäten. 

(3) Der Vorstand entwirft auf der Grundlage von der 
Trägerversammlung und vom Kollegsenat gebilligter 
Planungsgrundsätze und unter Berücksichtigung der 
Entwicklungspläne der Abteilungen den Promotionskol-
legentwicklungsplan als verbindlichen Rahmen für die 
Entscheidungen der übrigen Gremien, Funktionsträ-
gerinnen und Funktionsträger und schreibt ihn in ange-
messenen Zeitabständen fort; die dem Kollegsenat zur 
Billigung vorgelegten Planungsgrundsätze gelten als ge-
billigt, wenn der Kollegsenat nicht innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach Vorlage Einwände erhebt. Der 
Promotionskollegentwicklungsplan bedarf der Zustim-
mung der Trägerversammlung. 

(4) Der Vorstand ist der Trägerversammlung, dem Kol-
legsenat und dem wissenschaftlichen Beirat gegenüber 
auskunftspfl ichtig und hinsichtlich der Ausführung von 
Beschlüssen der Trägerversammlung und des Kollegse-
nats diesen Gremien jeweils rechenschaftspfl ichtig. 

(5) Der Vorstand wirkt darauf hin, dass die übrigen 
 Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglieder 
und die Angehörigen des Promotionskollegs NRW ihre 
Pfl ichten erfüllen. Er legt der Trägerversammlung jähr-
lich Rechenschaft über die Erfüllung der Aufgaben des 
Promotionskollegs NRW ab; dem Kollegsenat erstattet er 
einen jährlichen Bericht. Der Rechenschaftsbericht wird 
veröffentlicht. 

(6) Hält der Vorstand Beschlüsse, Maßnahmen oder Un-
terlassungen der übrigen Organe, Gremien, Funktions-
trägerinnen und Funktionsträger mit Ausnahme der Trä-
gerversammlung für rechtswidrig oder nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar, hat er 
diese zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine 
Abhilfe geschaffen, ist die Trägerversammlung zu betei-
ligen. Lässt sich auch nach Beteiligung der Trägerver-
sammlung keine Lösung fi nden, hat der Vorstand im 
Falle für rechtswidrig gehaltener Maßnahmen das Minis-
terium zu unterrichten. Weigern sich die Organe, Gre-
mien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger im 
Falle von nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
für nicht vertretbar gehaltenen Beschlüssen, Maßnahmen 
oder Unterlassungen Abhilfe zu schaffen, entscheidet die 
Trägerversammlung. 

(7) Der Vorstand tritt mindestens viermal jährlich zur 
Beratung zusammen. 

§ 19
Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzender

(1) Die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvorsit-
zende vertritt das Promotionskolleg NRW nach außen. Sie 

oder er wird durch eine stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende oder einen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
vertreten. Das Nähere zur Stellvertretung regelt die Ge-
schäftsordnung des Vorstands. Die Vorstandsvorsitzende 
oder der Vorstandsvorsitzende übt das Hausrecht aus. Sie 
oder er kann die Ausübung dieser Befugnis nach Maßgabe 
der Grundordnung anderen Mitgliedern oder Angehöri-
gen des Promotionskollegs NRW übertragen. 

(2) Die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvorsit-
zende oder ein von ihr oder ihm beauftragtes sonstiges 
Mitglied des Vorstandes wirkt über die Direktorin oder 
den Direktor der Abteilung darauf hin, dass im Promo-
tionsstudium die lehrenden Personen ihre Lehr-, Betreu-
ungs- und Prüfungsverpfl ichtungen ordnungsgemäß er-
füllen; ihr oder ihm steht insoweit gegenüber der Direk-
torin der dem Direktor der Abteilung ein Aufsichts- und 
Weisungsrecht zu. Soweit die Verpfl ichtung an der Trä-
gerhochschule besteht, gewährleistet diese Hochschule, 
dass die Vorstandsvorsitzende oder der Vorstandsvorsit-
zende die Befugnisse nach Satz  1 in der Trägerhoch-
schule ausüben kann. 

(3) Das Ministerium ernennt oder bestellt die Vorstands-
vorsitzende oder den Vorstandsvorsitzenden. Die Vor-
standsvorsitzende oder der Vorstandsvorsitzende ernennt 
oder bestellt die weiteren Mitglieder des Vorstandes. 

§ 20
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer; die Verwaltung

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
führt die laufenden Geschäfte des Promotionskollegs 
NRW, soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes be-
stimmt ist. Sie oder er unterstützt sowohl den Vorstand 
und die anderen Organe des Promotionskollegs NRW als 
auch dessen Abteilungen bei deren Tätigkeiten. Dies ge-
schieht vor allem bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
des Promotionskollegs NRW nach § 3, der Unterstützung 
von Absolventinnen und Absolventen bei der Suche nach 
geeigneten Betreuungspersonen sowie durch die Vorbe-
reitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förde-
rung der Qualifi kation für ein Promotionsverfahren so-
wie von wissenschaftlichen Veranstaltungen. 

(2) Als Mitglied des Vorstandes leitet die Geschäftsführe-
rin oder der Geschäftsführer die Verwaltung des Promo-
tionskollegs NRW, soweit eine solche besteht. Ihr oder 
ihm arbeiten die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Promotionskollegs NRW zu. Die Verwaltung 
nimmt auch die Verwaltungsangelegenheiten der Organe 
und Gremien des Promotionskollegs NRW wahr. Sie oder 
er erledigt die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 
nach Weisung der Vorstandsvorsitzenden oder des Vor-
standsvorsitzenden. In Angelegenheiten des Promotions-
kollegs von grundsätzlicher Bedeutung kann der Vor-
stand entscheiden. 

(3) Das Promotionskolleg NRW kann mit der Hoch-
schule Bochum oder einer anderen der Trägerhochschu-
len eine Vereinbarung schließen, ob und in welchem Um-
fang diese Hochschule für das Promotionskolleg NRW 
Aufgaben im Bereich der Verwaltung erbringt. In diesem 
Falle gilt § 77a Absatz 8 des Hochschulgesetzes. 

§ 21
Kollegsenat 

(1) Der Kollegsenat ist für die nachfolgend aufgeführten 
Angelegenheiten zuständig: 

1.  Mitwirkung bei Wahl und Abwahl der Mitglieder des 
Vorstandes als Teil der Kollegwahlversammlung nach 
§ 16 Absatz 5 und 7; 

2.  Stellungnahme zum jährlichen Bericht des Vorstan-
des; 

3.  Erlass und Änderung der Grundordnung, von Rah-
menordnungen und Ordnungen des Promotionskollegs 
NRW, soweit diese Vereinbarung nichts anderes be-
stimmt; 

4.  Billigung von Planungsgrundsätzen im Sinne von § 18 
Absatz 3 Satz 1; 

5.  Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des 
Promotionskollegentwicklungsplans nach §  18 Ab-
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satz 3, zu den Evaluationsberichten nach § 5 Absatz 2, 
zum Wirtschaftsplan, zu den Grundsätzen der Vertei-
lung der Stellen und Mittel auf die Abteilungen; 

6.  Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenhei-
ten der Aufgaben des Promotionskollegs NRW, die das 
gesamte Promotionskolleg NRW betreffen oder von 
grundsätzlicher Bedeutung sind. 

Die Grundordnung wird mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen des Gremiums beschlossen. Der 
Erlass und ihre Änderung bedürfen der Zustimmung von 
zwei Dritteln der Mitglieder der Trägerversammlung, so-
weit deren Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. 

(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur Amtszeit und 
zum Vorsitz regelt die Grundordnung, die auch nicht-
stimmberechtigte Mitglieder vorsehen kann. 

§ 22
Wissenschaftlicher Beirat 

(1) Der wissenschaftliche Beirat berät die Organe des 
Promotionskollegs NRW, insbesondere die Trägerver-
sammlung und den Vorstand, in wissenschaftlichen und 
programmatischen Fragen und begleitet, fördert und be-
wertet dadurch die Aufgabenerfüllung des Promotions-
kollegs NRW. 

(2) Das Nähere zu den Aufgaben nach Absatz 1, zur Zu-
sammensetzung und zum Vorsitz des wissenschaftlichen 
Beirats regelt die Grundordnung, die auch nichtstimm-
berechtigte Mitglieder vorsehen kann. Zum wissen-
schaftlichen Beirat ist nicht wählbar, wer Mitglied oder 
Angehöriger des Promotionskollegs NRW ist. 

§ 23
Gleichstellung; Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Hinsichtlich der Gleichstellungsbeauftragten gilt 
§ 24 Absatz 1 und Absatz 2 des Hochschulgesetzes ent-
sprechend. 

(2) Hinsichtlich der Gleichstellung gilt § 3 Absatz 7, im 
Übrigen das Landesgleichstellungsgesetz in der jeweils 
geltenden Fassung mit Ausnahme seines Abschnitts IV 
entsprechend. 

Kapitel 2 
Die dezentrale Organisation des Promotionskollegs NRW 

§ 24
Abteilungen 

(1) Das Promotionskolleg NRW gliedert sich vorbehalt-
lich einer anderweitigen Regelung nach Absatz 5 in Ab-
teilungen. Diese sind die organisatorischen Grundeinhei-
ten des Promotionskollegs NRW. 

(2) Die Abteilung erfüllt unbeschadet der Gesamtver-
antwortung des Promotionskollegs NRW und der Zu-
ständigkeiten der zentralen Kollegorgane und Gremien 
für ihr Gebiet die Aufgaben des Promotionskollegs NRW. 
Zugleich gewährleistet sie dessen Aufgabenwahrneh-
mung. 

(3) Organe der Abteilung sind die Direktorin oder der 
Direktor und der Abteilungsrat. Die Abteilung regelt 
ihre Organisation durch eine Abteilungsordnung und er-
lässt die sonstigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Ordnungen. 

(4) Mitglieder der Abteilung sind 

1.  die Direktorin oder Direktor, 

2.  die professoralen Mitglieder des Promotionskollegs 
NRW, die überwiegend in dieser Abteilung tätig sind, 

3.  das hauptberufl iche Kollegpersonal des Promotions-
kollegs NRW, das überwiegend in dieser Abteilung tä-
tig ist, und 

4.  die Promovierenden des Promotionskollegs NRW, die 
in einem derjenigen Promotionsprogramme promovie-
ren, welche in der Abteilung vertreten sind. 

(5) Die Grundordnung kann eine von Absatz  1 Satz  1 
abweichende Organisation der dezentralen Gliederung 
des Promotionskollegs NRW regeln. Dabei kann sie vor-

sehen, dass Aufgaben der Abteilung auf das Promotions-
kolleg NRW und sodann Aufgaben und Befugnisse der 
Organe der Abteilung auf zentrale Organe verlagert wer-
den. Sie kann auch regeln, dass eine von den Absätzen 1 
bis 4 abweichende Gliederung des Promotionskollegs 
NRW in nicht abteilungsspezifi schen dezentralen Orga-
nisationseinheiten erfolgt. In diesem Falle sieht die 
Grundordnung vor, dass Aufgaben der Abteilungen die-
sen Organisationseinheiten zugeordnet werden; sie regelt 
zudem deren Organe und deren Aufgaben und Befug-
nisse. Soweit die Grundordnung eine Regelung nach 
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 oder eine Regelung nach 
Satz  1 in Verbindung mit den Sätzen 3 und 4 vorsieht, 
bedarf diese Regelung der Zustimmung der Trägerver-
sammlung. 

§ 25 
Direktorin oder Direktor der Abteilung

(1) Die Direktorin oder der Direktor leitet die Abteilung 
und vertritt sie innerhalb des Promotionskollegs NRW. 
Sie oder er wird durch eine oder mehrere stellvertre-
tende Direktorinnen oder Direktoren vertreten. 

(2) Als Ausfl uss der Leitungsbefugnis ist die Direktorin 
oder der Direktor für die folgenden Aufgaben zuständig: 
Sie oder er 

1.  erstellt im Benehmen mit dem Abteilungsrat den Ent-
wicklungsplan der Abteilung als Beitrag zum Promo-
tionskollegentwicklungsplan, 

2.  ist verantwortlich für die Durchführung der Evalua-
tion, 

3.  ist verantwortlich für die Vollständigkeit des Lehran-
gebotes sowie für die Studien- und Prüfungsorganisa-
tion; sie oder er gibt die hierfür erforderlichen Wei-
sungen, 

4.  erstellt die Entwürfe der Promotionsordnungen, 

5.  bereitet die Sitzungen des Abteilungsrates vor und 
führt dessen Beschlüsse aus. Hinsichtlich der Ausfüh-
rung von Beschlüssen des Abteilungsrates ist sie oder 
er diesem gegenüber rechenschaftspfl ichtig, 

6.  verteilt die Stellen und Mittel innerhalb der Abteilung, 

7.  entscheidet über den Einsatz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Abteilung und 

8.  wirkt unbeschadet der Aufsichtsrechte des Vorstandes 
darauf hin, dass die Funktionsträgerinnen und Funk-
tionsträger, die Gremien und Einrichtungen der Ab-
teilung ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mitglie-
der und Angehörigen der Abteilung ihre Pfl ichten er-
füllen. 

Darüber hinaus ist sie oder er zuständig für die Wahr-
nehmung weiterer Aufgaben, die ihr oder ihm durch die 
Grundordnung oder durch Beschluss des Abteilungsrates 
übertragen worden sind. 

(3) Hält sie oder er einen Beschluss der Abteilung für 
rechtswidrig, so führt sie oder er eine nochmalige Bera-
tung und Beschlussfassung herbei; das Verlangen nach 
nochmaliger Beratung und Beschlussfassung hat auf-
schiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so 
unterrichtet sie oder er unverzüglich den Vorstand. 

(4) Die Direktorin oder der Direktor bereitet die Sitzun-
gen des Abteilungsrates vor und führt dessen Beschlüsse 
aus. Hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen des 
Abteilungsrates ist sie oder er diesem gegenüber rechen-
schaftspfl ichtig. Der Direktorin oder dem Direktor kön-
nen durch die Grundordnung oder durch Beschluss des 
Abteilungsrates weitere Aufgaben übertragen werden. 

(5) Die Direktorin oder der Direktor und die stellvertre-
tenden Direktorinnen und Direktoren werden vom Abtei-
lungsrat aus der Gruppe der Professorinnen und Profes-
soren mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des 
Gremiums gewählt. Die Wahl bedarf der Bestätigung 
durch die Vorstandsvorsitzende oder den Vorstandsvorsit-
zenden. Die Amtszeit der Direktorin oder des Direktors 
sowie der stellvertretenden Direktorinnen und Direktoren 
regelt die Grundordnung. Wiederwahl ist zulässig. 

(6) Die Direktorin oder der Direktor wird mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen des Abteilungs-
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rates abgewählt, wenn zugleich gemäß Satz 1 eine neue 
Direktorin oder ein neuer Direktor gewählt und die oder 
der Gewählte durch die Vorstandsvorsitzende oder den 
Vorstandsvorsitzenden bestätigt wird. Die Ladungsfrist 
zur Abwahl beträgt mindestens zehn Werktage. Das Ver-
fahren zur Abwahl regelt die Grundordnung. 

§ 26
Abteilungsrat 

(1) Dem Abteilungsrat obliegt die Beschlussfassung über 
die Angelegenheiten der Abteilung, für die nicht die Zu-
ständigkeit der Direktorin oder des Direktors oder eine 
andere Zuständigkeit bestimmt ist. Er ist insoweit in 
 allen Promotionsstudien betreffenden Angelegenheiten 
zuständig und erlässt die Abteilungsordnung, die Promo-
tionsordnung und die sonstigen Ordnungen der Abtei-
lung. Er nimmt die Berichte der Direktorin oder des Di-
rektors entgegen und kann über die Angelegenheiten der 
Abteilung Auskunft verlangen. 

(2) Die Grundordnung regelt die Anzahl und die Amtszeit 
der stimmberechtigten Mitglieder des Abteilungsrates so-
wie seinen Vorsitz und kann nichtstimmberechtigte Mit-
glieder vorsehen. Nichtstimmberechtigte Mitglieder des 
Abteilungsrates sind die Direktorin oder der Direktor. 

(3) Für die Entscheidung bestimmter Angelegenheiten, 
die mehrere Abteilungen berühren und eine aufeinander 
abgestimmte Wahrnehmung erfordern, sollen die betei-
ligten Abteilungsräte gemeinsame Ausschüsse bilden. 

§ 27
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten 

Soweit dies zweckmäßig ist, können mit Zustimmung der 
Trägerversammlung wissenschaftliche Einrichtungen 
und Betriebseinheiten errichtet werden. 

Teil 4 
Das Promotionskollegvermögen und 

die Wirtschaftsführung des Promotionskollegs NRW 

§ 28
Promotionskollegvermögen; Zuwendungen 

(1) Zur Erfüllung der Promotionskollegaufgaben nach 
§  3 erhält das Promotionskolleg NRW einen jährlichen 
Zuschuss der Trägerhochschulen. 

(2) Das Promotionskolleg NRW ist berechtigt, Zuwen-
dungen von dritter Seite anzunehmen und sonstige Ein-
nahmen zu tätigen. 

(3) Erträgnisse des Promotionskollegvermögens, Zuwen-
dungen von dritter Seite und sonstige Einnahmen dürfen 
nur zur Erfüllung der Promotionskollegaufgaben nach 
§ 3 verwendet werden. 

§ 29
Wirtschaftsführung 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des 
Promotionskollegs NRW richten sich nach §  77a Ab-
satz 5 Satz 2 des Hochschulgesetzes und damit nach den 
vom Land für das Promotionskolleg NRW erlassenen 
Vorschriften. 

(2) Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel obliegt 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Vorstandes der Ge-
schäftsführerin oder dem Geschäftsführer. Sie oder er 
kann vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Vor-
standes die Bewirtschaftung auf die Abteilungen, unbe-
schadet ihrer oder seiner Verantwortung nach den ein-
schlägigen landesrechtlichen Bestimmungen, übertragen. 

(3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer kann 
hinsichtlich der Wirtschaftsführung Entscheidungen des 
Vorstandes widersprechen. Der Widerspruch hat auf-
schiebende Wirkung, es sei denn, der Vorstand erklärt mit 
den Stimmen seiner Mitglieder nach § 16 Absatz 1 Num-
mer  1 und 2 die Durchführung der einzelnen Entschei-
dung für unaufschiebbar. Kommt keine Einigung zu-
stande, so berichtet der Vorstand der Trägerversamm-
lung, welche eine Entscheidung herbeiführt. 

(4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer hat in-
nerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss sowie einen Sachbericht auf-
zustellen. Der Jahresabschluss ist, unbeschadet der Prü-
fung des Landesrechnungshofes, durch sachverständige 
Prüferinnen oder Prüfer oder eine unabhängige Prüfungs-
einrichtung zu prüfen. Die Prüferinnen oder Prüfer oder 
die Prüfungseinrichtung bestimmt die Trägerversammlung 
auf Vorschlag der Vorstandsvorsitzenden oder des Vor-
standsvorsitzenden. Der Jahresabschluss ist dem Ministe-
rium zusammen mit dem Sachbericht vorzulegen.  

(5) Wird das Promotionskolleg NRW zahlungsunfähig, 
haften die Trägerhochschulen hinsichtlich der Lohn-, Ge-
halts- oder Vergütungsforderungen des Kollegpersonals. 

Teil 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 30
Übergangsbestimmungen hinsichtlich 

der Beschäftigten, Rechte und Gegenstände 

(1) Die Hochschule Bochum und das Promotionskolleg 
NRW ergreifen die erforderlichen rechtlichen Schritte, da-
mit zum Stichtag des Errichtungstages des Promotions-
kollegs NRW das Vermögen, die Verbindlichkeiten und 
sämtliche Rechte und Pfl ichten der bisherigen Hochschul-
einrichtung „Graduierteninstitut für angewandte For-
schung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“ 
(Graduierteninstitut NRW) im Wege der Einzelrechts-
nachfolge auf das Promotionskolleg NRW übergehen. 

(2) Die Hochschule Bochum und die sonstigen betroffe-
nen Trägerhochschulen sowie das Promotionskolleg 
NRW ergreifen die erforderlichen rechtlichen Schritte 
hinsichtlich der Beschäftigten, die bislang beim Gradu-
ierteninstitut tätig sind. 

(3) Die Hochschule Bochum stellt dem Promotionskolleg 
NRW weiterhin bis auf weiteres die Infrastruktur zur Ver-
fügung, die sie bislang dem Graduierteninstitut zur Verfü-
gung gestellt hat. Das Nähere regelt eine gesonderte Ver-
einbarung der Trägerhochschulen mit der Hochschule Bo-
chum, die auch eine Kostenerstattung vorsehen kann. 

§ 31
Übergangsbestimmungen 

hinsichtlich der Überführung des Graduierteninstituts 

(1) Die bisherigen Fachgruppen des Graduierteninstituts 
werden in Abteilungen überführt. 

(2) Zur ersten Sitzung der Trägerversammlung lädt der 
Vorsitzende der Landesrektor_innenkonferenz der Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften e.V. ein und sitzt 
ihr in dieser Sitzung vor. Die Trägerversammlung wählt 
in ihrer ersten Sitzung eine ihr vorsitzende Person. 

(3) Die der Trägerversammlung vorsitzende Person be-
stellt zeitlich begrenzt für eine Zeit von drei Jahren mit 
Zustimmung der Trägerversammlung eine Gründungs-
vorstandsvorsitzende oder einen Gründungsvorstands-
vorsitzenden. Die Trägerversammlung bestellt im Beneh-
men mit der oder dem Vorstandsvorsitzenden für den 
gleichen Zeitraum bis zu drei weitere Vorstandsmitglie-
der. Der Vorstand nimmt bis zur Feststellung des Endes 
der Errichtungsphase nach Absatz 6 übergangsweise die 
Aufgaben der Organe mit Ausnahme der Aufgaben der 
Trägerversammlung sowie der Organe der Abteilungen 
wahr.

(4) Für die Abteilungen ernennt der Gründungsvorstand 
im Einvernehmen mit der Trägerversammlung und zeit-
lich begrenzt auf drei Jahre Gründungsdirektorinnen 
oder Gründungsdirektoren sowie ihre Stellvertretungen. 
Die Gründungsdirektorinnen und Gründungsdirektoren 
nehmen bis zur Feststellung des Endes der Errichtungs-
phase nach Absatz  6 übergangsweise die Aufgaben der 
Organe der Abteilungen wahr. 

(5) Die Trägerversammlung trifft im Übrigen die für die 
Überführung des Graduierteninstituts in das Promoti-
onskolleg NRW in der Errichtungsphase erforderlichen 
Maßnahmen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
Überführung der bisherigen Fachgruppen in Abteilun-
gen. 
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(6) Wenn der Kollegsenat und die Abteilungsräte ge-
wählt sind, ist die Errichtungsphase beendet. Die Trä-
gerversammlung stellt die Beendigung förmlich fest. 
Gründungsvorstand und Gründungsdirektorinnen oder 
Gründungsdirektoren bleiben für die festgelegte Zeit 
im Amt.

(7) Die erste Ordnung zum Erlass der Grundordnung 
wird abweichend von § 2 Absatz 2 Satz 2 im Ministerial-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen verkündet und 
tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

(8) Die Vereinbarung über das Graduierteninstitut für an-
gewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen vom 14. Dezember 2015 wird aufgehoben. 

§ 32
Übergangsbestimmungen 

hinsichtlich der Mitgliedschaften 

(1) Die in das Graduierteninstitut aufgenommenen Pro-
fessorinnen und Professoren sind in das Promotionskol-
leg NRW als professorale Mitglieder nach § 8 vorbehalt-
lich der Erfüllung der in der Mitgliederordnung gelten-
den Aufnahmekriterien aufgenommen. Der Vorstand 
stellt förmlich die Aufnahme und die Dauer der Auf-
nahme nach Satz 1 fest. 

(2) Die in das Graduierteninstitut aufgenommenen Pro-
movierenden sind in das Promotionskolleg NRW als ko-
operativ Promovierende nach § 10 für die restliche Zeit-
dauer aufgenommen, zu der sie in das Graduierteninsti-
tut aufgenommen worden sind. Der Vorstand stellt 
förmlich die Aufnahme und die Dauer der Aufnahme 
nach Satz 1 fest. 

(3) Die Mitgliedschaft der von den Maßnahmen nach 
§  30 Absatz  2 betroffenen Personen stellt der Vorstand 
fest, falls die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 1 in 
der jeweiligen Person erfüllt sind. 

§ 33
Aufl ösung des Promotionskollegs NRW

(1) Eine Aufl ösung des Promotionskollegs NRW ist nur 
nach Maßgabe des Hochschulgesetzes möglich und be-
darf einer Vereinbarung nach § 77a dieses Gesetzes. 

(2) Für den Fall der Aufl ösung des Promotionskollegs 
NRW werden die Beschäftigten nach § 8, die zum Zeit-
punkt der Gründung des Promotionskollegs NRW Be-
schäftigte des Graduierteninstituts NRW waren, auf 
Antrag bis zum Ende der zum Zeitpunkt der Gründung 
des Promotionskollegs NRW vereinbarten Vertragslauf-
zeit wieder in den Dienst derjenigen Mitgliedshoch-
schule übernommen, bei der sie zum Zeitpunkt der 
Gründung des Promotionskollegs NRW beschäftigt wa-
ren. 

(3) Bei Aufl ösung des Promotionskollegs NRW fällt das 
Promotionskollegvermögen an das Land Nordrhein-
Westfalen, das es unmittelbar und ausschließlich für wis-
senschaftliche Zwecke der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften zu verwenden hat. 

§ 34
Inkrafttreten; Kündigung;

Ministerium; salvatorische Klausel 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in 
Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung kann von den Vertragsparteien 
mit einer Frist von sechs Monaten erstmals nach Ablauf 
einer Frist von fünf Jahren gekündigt werden. 

(3) Ministerium im Sinne dieser Vereinbarung ist das für 
Hochschulen zuständige Ministerium. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung un-
wirksam sein, so wird dadurch ihre Wirksamkeit im 
Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpfl ichten sich, 
eine unwirksame Bestimmung durch eine neue, wirk-
same Regelung zu ersetzen, welche dem Sinn und 
Zweck der ursprünglichen Regelung möglichst nahe-
kommt. 

30. November 2020

FH Aachen – University of Applied Sciences
Prof. Dr. Marcus Baumann

FH Bielefeld
Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk

Hochschule Bochum
Prof. Dr. Jürgen Bock

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
Prof. Dr. Hartmut Ihne

Fachhochschule Dortmund – University of Applied 
Sciences and Arts

Prof. Dr. Wilhelm Schwick

Hochschule Düsseldorf
Prof. Dr. Edeltraud Vomberg

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, 
Bocholt, Recklinghausen 

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann

hsg Bochum – Hochschule für Gesundheit
Prof. Dr. Christian Timmreck

Hochschule Hamm-Lippstadt – University of Applied 
Sciences

Prof. Dr. Klaus Zeppenfeld

Fachhochschule Südwestfalen – University of Applied 
Sciences

Prof. Dr. Claus Schuster

Hochschule Rhein-Waal – University of Applied Sciences
Dr. Oliver Locker-Grütjen

Technische Hochschule Köln
Prof. Dr. Stefan Herzig

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Prof. Dr. Jürgen Krahl

Hochschule Ruhr West
Prof. Dr. Susanne Staude

FH Münster University of Applied Sciences
Prof. Dr. Ute von Lojewski

Hochschule Niederrhein – 
Niederrhein University of Applied Sciences

Dr. Thomas Grünewald

Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe – 
Protestant University of Applied Sciences

Prof. Dr. Dr. Sigrid Graumann

Technische Hochschule Georg Agricola
Prof. Dr. Jürgen Kretschmann

KatHO NRW – Katholische Hochschule 
Nordrhein-Westfalen – University of Applied Sciences

Prof. Dr. Hans Hobelsberger
Bernward Robrecht

Rheinische Fachhochschule Köln – 
University of Applied Sciences

Prof. Dr. Martin Wortmann

Hochschule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Martin Bornträger

– MBl. NRW. 2020 S. 793
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III.

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Sitzung des Verwaltungsrates 
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

am Donnerstag, 10. Dezember 2020
Bekanntmachung 

des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 26. November 2020

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, 11:00 Uhr, fi ndet im 
Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 
45127 Essen, eine Sitzung des Verwaltungsrates der VRR 
AöR statt.

Öffentlicher Teil

1.   Form und Frist der Ladung

2.   Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Verwaltungsrates vom 5.10.2020

4.   Sachstandsbericht

5.   Änderung der Satzung der VRR AöR

6.   Änderung der Geschäftsordnung für den Verwal-
tungsrat der VRR AöR

7.   Änderung der Satzung des ZV VRR

8.   Änderung der Geschäftsordnung für die Verbands-
versammlung des ZV VRR

9.   Änderung der Geschäftsordnung Vorstand VRR AöR

10.   SPNV-Etat 2021

11.   Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2021

12.   Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR 
FaIn-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2021

13.   Ergebnisrechnung 2019

14.   Anpassung der VRR-Weiterleitungsrichtlinie für 
Bushaltestellen nach §12 ÖPNVG NRW und Anpas-
sung des Förderkatalogs 2021

15.   Einnahmeaufteilung 2018 + 2019

16.   Tarifangelegenheiten

17.   Marketingangelegenheiten

18.   Fortschreibung Marketingplan

19.   NRW e-Tarif

20.   Bericht zum Projetstatus nextTicket 2.0

21.   Bericht Sondersituation Corona

22.   Anfragen und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil

23.   Genehmigung der Niederschrift über die nicht öf-
fentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 
5.10.2020

24.   Interne AöR-Angelegenheiten

25.   Anfragen und Mitteilungen

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 26. November 2020

Erik O.  S c h u l z
Vorsitzender

– MBl. NRW. 2020 S. 803

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr (VRR) 
am Donnerstag, 10. Dezember 2020

Bekanntmachung 
des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Vom 26. November 2020

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, 11:30 Uhr, fi ndet im 
Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 
45127 Essen, eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes VRR statt.

Öffentlicher Teil

1.   Form und Frist der Ladung

2.   Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 05.10.2020

4.   Änderung der Satzung der VRR AöR

5.   Änderung der Satzung des ZV VRR

6.   Änderung der Geschäftsordnung für die Verbands-
versammlung des ZV VRR

7.   Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV 
VRR FaIn-EB

8.   Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2021

9.   Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2021

10.   Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn EB 
für das Jahr 2021

11.   Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR 
FaIn-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2021

12.   Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2021

13.   Anfragen und Mitteilungen

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen, 26. November 2020

Guido  G ö r t z
Vorsitzender

– MBl. NRW. 2020 S. 803

Landschaftsverband Rheinland

Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland 
über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichs-

abgabe nach dem Sozialgesetzbuch – 
Neuntes Buch – (SGB IX) an die Kreise, kreisfreien 

und großen kreisangehörigen Städten und den 
Gemeindeverband Städteregion Aachen im 

Rheinland für das Haushaltsjahr 2021 
(Ausgleichsabgabesatzung 2021)

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 24. November 2020

Die Ausgleichsabgabesatzung 2021 ist im Internet unter 
www.bekanntmachungen.lvr.de öffentlich bekannt ge-
macht worden.

Köln, den 24. November 2020

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2020 S. 803
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KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister

Tagesordnung für die 
27. KDN-Verbandsversammlung 

Bekanntmachung 
des KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister

Vom 19. November 2020

Tagesordnung für die 27. KDN Verbandsversammlung am 
2. Dezember 2020 um 10:30 Uhr im Messe Congress Cen-
ter Essen

TOP 1:  Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und 
der Beschlussfähigkeit 

TOP 2:  Wahl des Sitzungsleiters

TOP 3:  Wahlen 

 a)  Schriftführer

 b)  Stellvertretender Schriftführer

 c)  Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 d)  Stellv. Vorsitzender der Verbands-
versammlung 

 e)  Verbandsvorsteher

 f)  Stellv. Verbandsvorsteher

TOP 4:  Genehmigung der Niederschrift vom 04.12.2019 
in Bonn

TOP 5:  Beschlussfassung zum KDN Jahresabschluss 
2019

TOP 6:  Beschlussfassung zum AKDN-sozial 
 Jahresabschluss 2019

TOP 7:  Beschlussfassung zum KDN Wirtschaftsplan 
2021

TOP 8:  Beschlussfassung zum AKND-sozial 
 Wirtschaftsplan 2021

TOP 9:  Entsendung von Vertretern in den Betriebs-
ausschuss AKDN-sozial

TOP 10:  Änderung der Betriebssatzung AKDN-sozial

TOP 11:  Entsendung von Vertretern in den 
 IT-Kooperationsrat 

TOP 12:  Entsendung von Vertretern in den 
 IT-Lenkungsausschuss

TOP 13:  Entsendung von Vertretern in die Vitako

TOP 14:  Entsendung von Vertretern in die ProVitako

TOP 15:  Terminplanung 2021

TOP 16:  Verschiedenes 

– MBl. NRW. 2020 S. 804
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